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Die ECA unterstützt die Einrichtung guter Richtlinien
Die European Circus Association (ECA) ist großer Befürworter der Einrichtung angemessener 
Richtlinien zur Sicherstellung des Wohlergehens aller Tiere in menschlicher Obhut. Für Tiere im 
Circus gibt es keine rechtliche Grundlage für eine europaweite Gesetzgebung. Daher empfiehlt die 
ECA, dass Staaten, die noch keine entsprechende circusspezifische Rechtsgebung auf nationaler 
Ebene besitzen, eine solche einzuführen. Eine solche nationale Gesetzgebung würde einen rechtlich 
unterbauten Standard für die Sorge für Tiere bieten, den sowohl einheimische als auch ausländische 
Circusse erfüllen müssten, um in dem betreffenden Land auftreten zu dürfen. Aus Sicht der ECA sind 
natürlich deutliche, werkbare Richtlinien die beste Art, den Erhalt der hohen Qualität der klassischen 
Circuskunst und –kultur sicherzustellen, weil Circusse, die sich an die Regeln halten, sich gegen die 
Unwahrheiten und Propaganda von Aktivisten verteidigen sowie weiterhin aktiv bleiben können. 
Ebenso wird es Circussen, die sich nicht an die Regeln halten, nicht mehr gestattet sein, Tiere 
darzubieten und die Integrität dieser Kunstform zu unterminieren.

Richtlinien müssen auf den Circus zugeschnitten sein
Gesetzgebung zum Tierschutz sollten nicht auf Circusse oder andere bestimmte Aktivitäten begrenzt 
werden, denn alle Tiere in menschlicher Obhut, sowohl unter privater als auch öffentlicher Leitung, 
verdienen gute Gesundheit und Wohlergehen. Es ist jedoch erforderlich, dass Circustiere bei der 
Gesetzgebung besondere Berücksichtigung finden, und zwar wegen der erheblichen Unterschiede 
zwischen diesem Tierhaltungssystem und anderen, wie z.B. Zoos. Wissenschaftlichen Studien zufolge 
bietet das Circusumfeld umfassende Möglichkeiten für Bewegung und andere Formen von 
„Beschäftigungstherapie“ und zur Stimulation, die wichtig für die Gesundheit und das Wohlbefinden 
sind, im Gegensatz zu anderen, mehr statischen Umfelderni. Wegen dieser Unterschiede können 
Richtlinien in Bezug auf die Mindestgehegegröße für Zootiere z.B. in einem Circusumfeld nicht nötig 
oder passend seinii. Anstrengungen, die Regelungen für Zoos unter allen Umständen auf auftretende 
Circustiere anzuwenden, müssen abgelehnt werden, da sie nicht den wissenschaftlichen 
Erkenntnissen zu den Bedürfnissen der Tiere entsprechen.

Die ECA bietet Regierungen Modellrichtlinie an
Zur Verfolgung ihres Ziels, in ganz Europa eine gute Regelgebung einzuführen, hat die ECA den 
Entwurf einer Modellrichtlinie für Pflege, Transport und Präsentation von Tieren im Circus 
ausgearbeitet. Dieser Entwurf wurde Regierungen angeboten, die keine entsprechende 
Gesetzgebung haben, um sie bei der Entwicklung angemessener Richtlinien für Circustiere zu 
unterstützen. Ebenso hofft die ECA durch das Anbieten eines einheitlichen Entwurfs, die 
Harmonisierung von Anstrengungen zur Erleichterung eines gut funktionierenden Binnenmarktes zu 
erreichen, in dem Circusse frei operieren können, um in der ganzen europäischen Union ihre Dienste 
anbieten zu können, ohne auf willkürliche und diskriminierende Barrieren zu stoßen.

Neuer Ansatz zum Tierschutz in Europa
Unter dem neuen europäischen Aktionsplan zum Tierschutz werden objektive Indikatoren für das 
Wohlergehen von Tieren entwickelt, die sowohl für Haus- als auch für Wildtiere anwendbar sind. Diese 
Indikatoren, von denen einige bereits für Landwirtschaftstiere existieren, werden professionellen 
Experten dabei helfen, das Wohlergehen von Tieren anhand objektiver, nachprüfbater Aspekte zu 
beurteilen, wie z.B. der Zustand der Hufe bei Pferden. Durch die Umschaltung auf ein System 
objektiver Indikatoren hat die Europäische Gemeinschaft verdeutlicht, dass das Endergebnis zählt 
(z.B. Gesundheit und Wohlergehen der Tiere) und nicht so sehr die Unterwerfung an Regularien, und 
dass dies auch das Hauptziel und die Hauptsorge der Tierschutzgesetzgebung sein sollte. Die Idee 
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zur Einführung von Logos oder anderen Merkmalen, dass Unternehmen / Einrichtungen die objektiven 
Indikatoren erfüllen (vielleicht jährlich festgestellt), wird geprüft. Das Europaparlament unterstützt 
diesen neuen Ansatz und erwartet die Entwicklung der restlichen objektiven Indikatoren innerhalb der 
nächsten drei Jahre (bis 2010). Derselbe Ansatz wurde von der World Animal Health Organisation 
gewähltiii.

Erläuterung des ECA-Modells
Die ECA-Modellrichtlinie bietet einen Ansatzpunkt für Regierungen beim Entwurf ihrer eigenen 
Gesetz- und Regelgebung. Das Modell enthält allgemeine Richtlinien für Haltung, tierärztliche 
Kontrolle und andere Anforderungen zur Pflege und zum Schutz von Tieren sowie für Sicherheit, 
Training, Transport, Registrierung, Dokumentation, Präsentation und Umgang mit der Öffentlichkeit. 
Ebenfalls wird in dem Modell die Lizensierung von Tiertrainern vorgeschlagen für jede Tierart, mit 
denen sie arbeiten, unter Inbegriff des in Deutschland bereits bestehenden Lizenzsystemsiv. Die 
Endverantwortung zur Sicherstellung, dass allen Aspekten des Modells entsprochen wird, liegt beim 
Circuseigentümer / Unternehmer, der auch dafür verantwortlich ist, dass alle Tiertrainer, Betreuer und 
Personal vollständig die Anforderungen erfüllen, die für die Gesundheit der Tiere, das Wohlergehen 
des Personal und die öffenltiche Sicherheit gestellt werden.

Einsatz objektiver Indikatoren
Die ECA unterstützt die Entwicklung objektiver Indikatoren für die Gesundheit und das Wohlergehen 
von Tieren und hat ihr Fachwissen zur Entwicklung von Indikatoren für Tierarten angeboten, die 
allgemein im Circus vorgeführt werden. Solche Indikatoren sollen in das ECA-Modell aufgenommen 
werden, sobald die relavanten wissenschaftlichen Autoritäten diese anerkannt haben, um die Prüfung 
durch Inspektoren auf Entsprechung an die allgemeinen im Modell genannten Anforderungen zu 
unterstützen. Man stellt sich vor, dass die Indikatoren in einen Anhang zum Modell aufgenommen 
werden sollten, sobald sie von der Europäischen Kommission zur Verfügung gestellt werden.

Strikte Durchsetzung ist dringend notwendig
Wie oben gesagt, empfiehlt die ECA die Einführung von deutlichen und wissenschaftlich fundierten 
Richtlinien in Bezug auf Circustiere, die den Bedürfnissen der Tiere in diesem besonderen Umfeld 
entsprechen. Wichtig für den Erfolg solcher Richtlinien ist jedoch die strikte Durchsetzung, inklusive 
jährlicher Pflichtinspektionen und unangekündigter Inspektionen, wie sie zur Erreichung der 
Anforderungen der Richtlinien notwendig und angemessen sind. Das ECA-Modell schlägt mindestens 
zwei Inspektionen pro Jahr vor, angekündigt oder unangekündigt, sowie eine Inspektion der 
Winterquartiere. Circusse, die nicht der Richtlinie entsprechen, droht der Verlust ihrer Spielerlaubnis in 
Bezug auf die Präsentation von Tieren. Tiertrainern, die nicht der Richtlinie entsprechen, droht der 
Verlust ihrer Trainingslizenz.
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